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DMG MORI Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für den Verkauf von Werkzeugmaschinen in Ungarn 

 

I. ALLGEMEINES 

1. Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Weiteren: AGB) treten im Januar 2022 und 
bleiben bis zum Widerruf in Kraft. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die vorliegenden AGB ï insbe-
sondere wegen Änderungen der Rechtsbestimmungen oder der Geschäftspolitik ï zu modifizieren. 

2. Die nachstehenden AGB sind anzuwenden auf Vertragsbeziehungen bezüglich des Verkaufs von Werk-
zeugmaschinen im Inland (im Weiteren: Vertrag) zwischen der DMG MORI Hungary Kft. (im Weiteren: Ver-
käufer) und Kunden, die nicht Verbraucher im Sinne des § 8:1 Abs. (1) Punkt 3. des ungarischen BGB sind 
(im Weiteren: Käufer) (im Weiteren Verkäufer und Käufer zusammen: Parteien). 

3. Die auf Vertragsabschluss gerichtete Erklärung der Parteien und die vorliegenden AGB enthalten gemein-
sam die Vereinbarung der Parteien (im Weiteren: Vertrag). Abweichende Bedingungen des Käufers bezüg-
lich des Kaufs werden auch durch Auftragsannahme nicht zur Vertragsinhalt. Der Vertrag kommt ï mangels 
gesonderter Vereinbarung ï mit schriftlicher Auftragsbestätigung des Verkäufers zustande. Durch hiervon 
nach Art und Form abweichende Vertragserklärungen kommt kein Vertrag zustande, den Verkäufer trifft 
diesbezüglich keine Erfüllungspflicht. Der Käufer nimmt zur Kenntnis, dass der Verkäufer gleichzeitig mit 
dem Auftrag ï ohne weitere ausdrückliche Rechtserklärung ï auch vorliegende AGB annimmt. 

4. Der Verkäufer behält sich an Mustern, Kostenvoranschlägen, Zeichnungen sowie Informationen ähnlichen 
geistigen und physikalischen Formats ï einschließlich deren elektronischen Formen ï sein bestehendes 
Eigentums-, Urheber- und gewerbliches Schutzrecht vor, diese dürfen ï ohne vorhergehende schriftliche 
Zustimmung des Verkäufers ï Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Der Verkäufer verpflichtet sich, 
vom Käufer als vertraulich bezeichnete Informationen bzw. Dokumente nur mit dessen Zustimmung Dritten 
zugänglich zu machen. 

II. PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

1. Die Preise gelten mangels gesonderter Vereinbarung ab Werk, einschließlich der Verladung im Werk, jedoch 
ausschließlich Verpackung. Die bei den Produkten aufgeführten Preise sind Nettokaufpreise, zu den Preisen 
kommt die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe hinzu. 

2. Mangels ausdrücklicher abweichender Vereinbarung der Parteien ist die Zahlung ohne Abzüge jedweder 
Art per Überweisung auf das Konto des Verkäufers wie nachstehend zu leisten: 
- 30% innerhalb von 10 Tagen ab Ausstellung der Anzahlungsrechnung, 

- 60% innerhalb von 10 Tagen nach Mitteilung über den zur Versendung des Produkts geeigneten 
Zustand, 

- der verbleibende Betrag ist innerhalb eines Monats nach Gefahrübergang. 

3. Die Zahlung ist dann als erfüllt zu betrachten, wenn der Gegenwert der durch den Verkäufer ausgestellten 
Rechnung ohne jeden Abzug auf dem Bankkonto des Verkäufers gutgeschrieben wird. Der Käufer kann sein 
Recht auf Zurückbehaltung der Zahlung oder Aufrechnung mit einer Gegenforderung nur dann ausüben, 
wenn seine Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Insbesondere ist mangels vorhe-
riger schriftlicher Zustimmung des Verkäufers die Zurückbehaltung des Kaufpreises oder die Aufrechnung 
mit sonstigen Ansprüchen (z.B. Kaufpreisminderung, Interessenswegfall) nicht gestattet. 

4. Im Falle einer Zahlung unter Verzug berechnet der Verkäufer ab dem Tag der Fälligkeit ï in dem gemäß § 
6:155 des ungarischen BGB für Wirtschaftsgesellschaften maßgeblichen Umfang ï Verzugszinsen und ver-
rechnet die mit dem Zahlungsverzug zusammenhängenden aufgetretenen weiteren Kosten, insbesondere, 
aber nicht ausschließlich gemäß den Bestimmungen des Gesetzes Nr. IX vom Jahre 2016. 

5. Wenn die fristgemäße Erfüllung des fälligen Kaufpreises gefährdet ist, oder nach Vertragsschluss die Kre-
ditfähigkeit des Käufers ungünstig beeinflussende Umstände eintreten, kann der Verkäufer eine vorherge-
hende Sicherheit zur finanziellen Deckung des gesamten Kaufpreises fordern. Bis zur vorhergehenden Si-
cherung der finanziellen Deckung ist der Verkäufer ï nach seiner Wahl ï berechtigt, die Erfüllung zurückzu-
behalten oder vom Vertrag zurückzutreten und die Erstattung entstandener Schäden zu fordern. 

III. LIEFERZEIT, LIEFERVERZÖGERUNG 

1. Die im Angebot des Verkäufers genannten Lieferzeiten haben informativen Charakter. Die für den Vertrag 
maßgebliche Lieferzeit führt der Verkäufer in der Auftragsbestätigung auf. Die Einhaltung der Lieferzeit 
durch den Verkäufer setzt voraus, dass alle kaufmännischen und technischen Fragen zwischen den Par-
teien geklärt sind und der Käufer alle ihm obliegenden Verpflichtungen wie z.B. die Beibringung der erfor-
derlichen behördlichen Bescheinigungen und Genehmigungen oder die Leistung der Anzahlung erfüllt hat. 
Andernfalls verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Dies gilt nicht, soweit der Verkäufer die Verzögerung 
zu vertreten hat. 




